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I. Die Einführung

ŗ. Das Grundgesez der 
Bundesrepublik Deutschland

a. 

Traditionell sollten die Grundrechte als Abwehrrech-
te des Bürgers gegen den Staat dienen. 

b. 

Bereits in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
entbrannte in der deutschen Rechtswissenschaft 
unter dem Stichwort „Dritwirkung der Grundrechte“ 
eine Diskussion (ber die Frage, ob Grundrechte auch 
zwischen Privatpersonen gelten.

c. 

Der Begrif „Dritwirkung“ ist nicht gl(cklich 
gewählt, hat sich aber als geläuige Wendung 
durchgesezt, wenn Rechtsgeschäfte, unerlaubte 
Handlungen oder sonstige Verhaltensweisen einer 
Privatperson gegenüber einer anderen vorliegen, 
die an den Grundrechten gemessen werden. Heute 
wird zunehmend der Terminus „Horizontalwirkung“ 
verwandt.

Ř. Das ungarische Grundgesez

a. 

Das ungarische Grundgesez steht (ber allen 
anderen nationalen Gesezen. Diese m(ssen dem 
Grundgesez entsprechen. Ob und wie die Grund-
rechte zwischen Privaten wirken, wird – wie in 
der Bundesrepublik Deutschland – weder von der 
alten Verfassung noch von dem neuen Grundgesez 
Ungarns ausdrücklich geregelt.

b. 

Das neue ungarische B(rgerliche Gesezbuch 
ordnet freilich an, dass dessen Bestimmungen im 
Einklang mit der Verfassungsordnung auszulegen 
sind ǻ§ ŗǱŘ Abs. Ř neues ungar. BGBǼ. Dadurch wird 
gewährleistet, dass auch im Bereich der privatrecht-
lichen Rechtsanwendung die Verfassungsmäßigkeit 
gewahrt ist.

II. Die mitelbare Dritwirkung

ŗ. Das Lüth-Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts

a. 

Nicht nur f(r das deutsche Recht wegweisend ist 
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr ŗşśŞ. Im sog. „Lüth-Urteil“ ging es um 
FolgendesǱ Der Vorsizende eines Presseclubs, Erich 
Lüth, hate ŗşśŖ zum Boykot des Films „Unsterbli-
che Geliebte“ aufgerufen. Der Regisseur des Films, 
Veit Harlan, hate während des Nationalsozialismus 
den antisemitischen Film „Jud S(ß“ gedreht und sei 
daher – wörtlich zitiert ǻLüthǼ – „einer der wichtigs-
ten Exponenten der mörderischen Judenheze der 
Nazis“ gewesen. Der Produzent und der Verleiher 
des Films verklagten Lüth auf Unterlassung wegen 
vorsäzlicher sitenwidriger Schädigung und 
obsiegten vor dem Landgericht Hamburg.

b. 

Aufgrund der Verfassungsbeschwerde von Lüth 
hob das Bundesverfassungsgericht das Urteil auf, 
weil das Gericht bei der Auslegung des Begrifs der 
„guten Siten“ in der Anspruchsnorm ǻ§ ŞŘŜ BGBǼ 
den Gehalt des Grundrechts auf freie Meinungsäu-
ßerung ǻArt. ś Abs. ŗ S. ŗ GGǼ nicht beachtet habe. 
Das B(rgerliche Gesezbuch m(sse so interpretiert 
werden, dass der besondere Wertgehalt des Grund-
rechts der Meinungsfreiheit in der freiheitlichen 
Demokratie gewahrt bleibe. Das Grundgesez habe 
in seinem Grundrechtsabschnit eine objektive Wert-
ordnung errichtet, welche als verfassungsrechtliche 
Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelte. 
Gesezgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 
empingen von ihm Richtlinien und Impulse. Keine 
b(rgerlich-rechtliche Vorschrift d(rfe in Wider-
spruch zum Grundgesez stehen, jede m(sse in 
seinem Geiste ausgelegt werden.

c. 

Dadurch wurde die Trennung von Privatrecht und 
Verfassungsrecht durchbrochen. Die Ausstrahlungs-
wirkung der Grundrechte in das Privatrecht bestätigte 
das Bundesverfassungsgericht danach in ständiger 
Rechtsprechung ǻz.B. zum Schwangerschaftsab-
bruch, zur B(rgschafts(bernahme durch Familien-
angehörige, zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen, 
zum Recht auf Kenntnis der eigenen AbstammungǼ.
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III. Die Theorien zur Wirkung der 
Grundrechte im Privatrechts-
verkehr in Deutschland

ŗ. Die sog. unmitelbare Dritwirkung

a. 

Vor der eben besprochenen Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts wurde vor allem vom 
Bundesarbeitsgericht die Theorie der unmitelbaren 
Dritwirkung angewandt. Danach sind auch Private 
unmitelbar an die Grundrechte gebunden. Die 
Bürger können sich gegenseitig auf die Beachtung 
der Grundrechte in Anspruch nehmen.

bǼ Die unmitelbare Wirkung der Grundrechte auf 
den Rechtsverkehr unter Privaten zu erstrecken, 
wird inzwischen fast einm(tig zu Recht abgelehnt. 
In materieller Hinsicht zöge der aus der unmitel-
baren Wirkung resultierende stärkere Schuz vor 
Grundrechtsbeeinträchtigungen durch Private auf 
der Seite des Gegen(bers eine zu starke Freiheits-
beschränkung nach sich. Unmitelbare Wirkung 
entfalten Grundrechte zwischen Privaten nur, 
wenn und soweit es das Grundgesez explizit und 
eindeutig bestimmt.

Ř. Die sog. mitelbare Dritwirkung
Die durch das Lüth-Urteil geprägte Theorie der 
„nur“ mitelbaren Dritwirkung hat sich durchgesezt. 
Die Konzeption beruht auf der Annahme, dass 
das Grundgesez in seiner Funktion als objektive 
Wertordnung f(r alle Bereiche des Rechts gelte. 
Keine bürgerlich-rechtliche Vorschrift dürfe im 
Widerspruch zu dieser objektiven Wertordnung 
stehen. Das entspricht dem neuen ungarischen 
B(rgerlichen Gesezbuch ǻ§ ŗǱŘ Abs. Ř neues ungar. 
BGBǼ.

ř. Die Grundrechte als Schuzgebote
Einem anderen Ansaz folgt schließlich die Theorie 
der staatlichen Schuzplicht, die als Teil oder Ausprä-
gung der Dritwirkungslehre gilt. Ihre Vertreter 
gehen davon aus, dass die Grundrechte auch einen 
Schuzauftrag des Staats dahin enthalten, vor allem 
bei fehlender Machtsymmetrie den unterlegenen 
Bürger vor der Beeinträchtigung seiner Grundrech-
te durch den (berlegenen B(rger zu bewahren. 

Die beiden leztgenannten Theorien, welche sich 
ergänzen, verdienen den Vorzug.

IV. Die Stellungnahme

ŗ. Die Aufgaben des Gesezgebers und 
der Rechtsprechung

Die Schuzplicht verlangt primär vom Gesez-
geber, verantwortungsvolles Gestalten unter 
Berücksichtigung aller Belange der beteiligten 
Personen einschließlich ihrer Grundrechte. Die 
Rechtsprechung hat in Erfüllung ihrer Schuzplicht die 
Geseze einschließlich der Verfassung anzuwenden, 
auszulegen und – unter Beachtung der Grenzen der 
Rechtsfortbildung – weiterzuentwickeln.

Ř. Der Gestaltungsspielraum 
des Gesezgebers und der 
Rechtsprechung 

a. 

Dem Gesezgeber steht ein weiter Gestaltungsspiel-
raum bei der Umsezung dieses Schuzes zu. Aber 
auch dieser Gestaltungsspielraum ist keineswegs 
unbeschränkt.

b. 

Vor allem im rechtsgeschäftlichen Bereich, der dem 
Einzelnen die rechtlichen Mitel zur Verf(gung 
stellt, seine Interessen in eigener Verantwortung zu 
verwirklichen, muss der Staat die durch Art. 2 Abs. 
1 GG gewährleistete Privatautonomie der beteilig-
ten Personen wahren. Denn den Vertragsparteien 
ist verfassungsrechtlich garantiert, dass sie selbst 
bestimmen, wie sie ihre gegenläuigen Interessen 
angemessen ausgleichen; sie verfügen damit 
zugleich (ber ihre grundrechtlich gesch(zten 
Positionen ohne staatlichen Zwang. Der im Vertrag 
zum Ausdruck gebrachte (bereinstimmende Wille 
der Vertragsparteien lässt deshalb in der Regel auf 
einen durch den Vertrag hergestellten sachgerech-
ten Interessenausgleich schließen. Deshalb gilt im 
Grundsaz „Vertrag ist Vertrag“.

c. 

Durch den Staat gesezte Schranken der Vertragsfreiheit 
sind aber erforderlich, wenn dem Einzelnen Fremd-
bestimmung drohtǲ denn Privatautonomie sezt 
voraus, dass freie Selbstbestimmung tatsächlich 
möglich ist. Durch die Wahrnehmung der Schuz-
plicht mäßigt der Staat die Freiheitsentfaltung des 
Starken und ermöglicht die Freiheitsentfaltung des 
Schwachen.

Der Staat muss aber auch die Grundrechte des 
verhältnismäßig Stärkeren ǻz.B. in den B(rgschafts-
fällen der BankǼ ber(cksichtigen, die möglichst 
nicht völlig verdrängt werden dürfen. 
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d. 

F(r die Erf(llung der Schuzplicht ergeben sich 
Leitlinien aus dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. 
In jedem Fall muss der Staat das Untermaßverbot 
beachten, d.h. er muss das verfassungsrechtlich 
gebotene Maß an Schuz, den Minimalschuz, 
gewährleisten. Der Minimalschuz akzeptiert die 
privatrechtliche Selbstbestimmung und damit die 
gewollte und tolerierte Grundrechtsbeschränkung. 
Auf dieser Grundlage kann jedes agierende Rechts-
subjekt seine Freiheit entfalten, muss aber auch die 
Freiheitsentfaltung des anderen dulden. Richterli-
ches Eingreifen zugunsten eines Grundrechtsträ-
gers muss aber der Ausnahmefall bleiben und wird 
erst bei markanten Grundrechtsbeschränkungen 
verlangt, in denen eine Seite auf den Schuz des 
Staats angewiesen, also schuzbed(rftig ist. 

e. 

Wird auf die Bedingung eines Machtgefälles verzich-
tet, f(hrt die Schuzplichtheorie dazu, dass die 
Selbstverantwortung des Einzelnen durch ein 
Übermaß an Grundrechtsschuz geschwächt wird 
und dass der Staat wie ein Übervater seine Bürger 
lenkt und ihnen „Gerechtigkeit“ zuteilwerden lässt. 
Den Gerichten – ebenso wie dem Gesezgeber – ist 
Zurückhaltung beim Ausgleich der Grundrechte 
gegeneinander agierender Bürger geboten, und der 
Privatautonomie ist der ihr zustehende Raum zu 
belassen.




